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P r o t o k o l l
 
über die Sitzung Ortsrates der Ortschaft Bordenau  am Dienstag, 18.11.2025 , 19:12 Uhr, 
Dorfgemeinschaftshaus Bordenau, Am Dorfteich 15, 31535 Neustadt a. Rbge.

 
Anwesend:

Ortsbürgermeister/in
Frau Andrea Czernitzki  

Stellv. Ortsbürgermeister/in
Herr Kai-Uwe Ullrich  

Mitglieder
Frau Silke Dai  
Frau Martina Hauck-Gehle  
Frau Doris Kartal-Cornehl  
Herr Thomas Maske  
Herr Winfried Müller  
Frau Tanja Reddert  
Frau Sieglinde Ritgen  
Herr Thomas Stolte  
Herr Felix Thiele  

Beratende Mitglieder
Herr Heinz-Jürgen Richter  

Verwaltungsangehörige/r
  
Herr Kai-Hendrik Voß  
 
 
 
Sitzungsbeginn: 19:12 Uhr
Sitzungsende: 20:10 Uhr
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I. Öffentlicher Teil

 1. Feststellung  der ordnungsgemäßen  Ladung,  der
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

 

 
Frau Czernitzki begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Ladung und die 
Beschlussfähigkeit fest. Herr Maske beantragt die Absetzung von TOP 8 aufgrund von 
Beratungsbedarf. 
 
TOP 8 wird einstimmig abgesetzt.
 
 
 2. Genehmigung  des Protokolls  über  den öffentlichen  Teil der

Sitzung am 02.09.2025 
 

 
Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung vom 02.09.2025 wird einstimmig mit folgenden
Änderungen genehmigt:
 
TOP 2: „Frau Kartahl-Kornehl“ durch „Frau Ritgen“ ersetzen.
TOP 7: „Der Ortsrat Neustadt“ durch „Der Ortsrat Bordenau“ ersetzen.
TOP 8: „Der Ortsrat Neustadt“ durch „Der Ortsrat Bordenau“ ersetzen.
TOP 10: „Der Ortsrat Neustadt“ durch „Der Ortsrat Bordenau“ ersetzen.
 
 
 3. Berichte und Bekanntgaben  

 
 3.1. Beteiligung  der Ortsräte;  Stellungnahmen  der Verwaltung  zu den

Vorschlägen der Ortsräte zum Haushalt 2026 
2025/114/1

 
Frau Czernitzki stellt die Vorlage vor. Der Ortsrat hat keine Anmerkungen dazu.
 
 3.2. Regionales  Raumordnungsprogramm  Region Hannover  2016

(RROP 2016) hier:  Sachliches  Teilprogramm  Windenergie  2025,
Information über die Genehmigung und das Inkrafttreten 

2025/140

 
Frau Czernitzki stellt das Thema vor. Der Ortsrat hat keine Anmerkungen dazu.
 
 3.3. Kindertagesstättenbedarfsplanung  2025/2026 2025/130

 
Frau Czernitzki stellt die Vorlage vor.
 
 3.4. Radwegeausbau zwischen Bordenau  und Frielingen  

 
Frau Czernitzki berichtet, dass sich der Radwegeausbau zwischen Bordenau und Frielingen
verzögert, da das Planungsbüro insolvent ist. Die Planung wird erneut ausgeschrieben. 
 
 3.5. Blitzerstandort  Bordenauer  Straße  

 
Frau Czernitzki stellt die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen auf der Bordenauer
Straße vor. Eine erneute Messung sei geplant. Danach würde entscheiden werden, ob an der
Bordenauer Straße regelmäßige Messungen stattfinden.
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 4. Einwohnerfragestunde  gemäß  § 62 Absatz  1 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

 

 
 4.1. Anfrage Herr Albert Schneller Tempo 30 Steinweg  

 
Herr Albert Schneller, Steinweg 33, stellt folgende Fragen zur flächendeckenden Einführung
von Tempo 30 (Vorlage 2020/29 vom 27.01.2020) und berichtet, dass er bisher keine
Antworten zu seinen Fragen erhalten habe:
 
a) Wurde der Ortsrat zu den 30er-Zonen befragt?
 
Stellungnahme der Verwaltung:
 
Der Ortsrat war in die flächenhafte Ausweisung von Tempo 30-Zonen in der Ortschaft
Bordenau eingebunden. Dies wurde dem Anfragesteller in der Vergangenheit bereits in
diversen Schreiben und Stellungnahmen mitgeteilt, erstmalig durch den damaligen
Bürgermeister Uwe Sternbeck im Jahr 2006. Der Ortsrat wurde auch im Zuge der Planung
zum Ausbau des Steinwegs als innerörtliche Haupterschließungsstraße und die damit
verbundene Verkehrsregelung Mitte der 1980er Jahre beteiligt.
 
Die Beschlussvorlage Nr.: 2020/029 " Flächenhafte Ausweisung von Tempo 30-Zonen in
Neustadt a. Rbge. - Beteiligung der Ortsräte" bekam der Ortsrat Bordenau nur nachrichtlich.
Eine Beteiligung des Ortsrates war nicht notwendig, da die Ortschaft Bordenau zu diesem
Zeitpunkt bereits flächenhaft als Tempo 30-Zone ausgewiesen war. Gleiches galt seinerzeit
bereits für die Ortschaften der Ortsräte Schneeren, Mardorf, Suttorf und Eilvese.
 
b) Das Protokoll des Blitzers „Shooti“ zeigt, dass er auf der K335 eingesetzt wurde. Während
dieser Zeit stand er auf dem Steinweg. Weiß die Stadtverwaltung nicht, dass der Steinweg
nicht die K335 ist?
 
Stellungnahme der Verwaltung:
 
Die Stadtverwaltung weiß nicht, was mit „Das Protokoll des Blitzers Schooti“ gemeint sein soll?
Der Verkehrsbehörde ist lediglich bekannt, dass die K 335 in Verbindung mit der Aufstellung
der Semistation am Kontrollpunkt Steinweg fälschlicherweise in einer Pressemittelung erwähnt
wurde.
 
Ergänzende Anmerkung: Grundsätzlich ist der Steinweg sehr wohl Teil der Kreisstraße 335.
Auch der Straßenabschnitt zwischen der Kirche und der Einmündung in die Bordenauer Straße
(ebenfalls K 335) heißt Steinweg.
 
c) Außerdem weist Herr Schneller auf den nicht mehr existenten Fahrradstreifen auf dem
Steinweg hin, wodurch nun auch versetzt geparkt wird.
 
Stellungnahme der Verwaltung:
 
Auch dieser Punkt wurde dem Anfragesteller in der Vergangenheit bereits ausführlich erläutert.
Zitat aus einem Schreiben von Bürgermeister Dominic Herbst an den Anfragesteller vom
10.07.2023. „Sobald der Schutzstreifen nicht mehr vorhanden ist, darf grundsätzlich wieder
beidseitig der Fahrbahn geparkt werden.“ 
 
 
 4.2. Anfrage Herr Albert Schneller Finanzierung Straße Steinweg  

 
Herr Albert Schneller fragt, ob der Steinweg beim Bau komplett von den Anwohnern finanziert
oder auch aus kommunalen Mittel mitfinanziert wurde.
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 4.3. Anfrage Herr Malte Borges Schlaglöcher Alte Mühle  
 
Herr Malte Borges fragt, ob die Schlaglöcher auf der Straße „Alte Mühle" noch beseitigt
werden. Es sei eine Firma vor Ort gewesen, die aber nicht alle Schlaglöcher beseitigt habe.
 
Stellungnahme der Verwaltung:
Der Straßenzustand wird zeitnah überprüft. Sofern bei der Kontrolle noch vorhandene
Schlaglöcher festgestellt werden, wird ein entsprechender Auftrag zur Instandsetzung
veranlasst. 
 
 
 5. Mandatsverzicht des Ortsratsmitgliedes Dirk Neugebauer 2025/172

 
Frau Czernitzki verliest die Vorlage und bedankt sich im Namen des Ortsrates bei Herrn
Neugebauer.
 
Beschluss:

Der Ortsrat der Ortschaft Bordenau stellt fest, dass Herr Dirk Neugebauer mit Schreiben vom
15.09.2025 mit sofortiger Wirkung sein Mandat im Ortsrat der Ortschaft Bordenau niedergelegt
hat.
 
 
 6. Verpflichtung  und Pflichtenbelehrung  des neuen

Ortsratsmitglieds Martina Hauck- Gehle
 

 
Frau Czernitzki begrüßt Frau Hauck-Gehle und verliest die Verpflichtung. Frau Hauck-Gehle
verpflichtet sich. Frau Czernitzki verliest die Pflichtenbelehrung.
 
 
 7. Vorstellung  der Aufgaben  der Ortsvertrauensperson  in

Bordenau , Herrn Kruse
 

 
Herr Kruse berichtet von seinen Aufgaben, seinen Mitarbeitern und seinem Budget.
 
 
 8. Antrag  auf Änderung  des Flächennutzungsplans  und Aufstellung

eines vorhabenbezogenen  Bebauungsplans  für die Realisierung
eines Solarparks im Stadtteil Bordenau , Grundsatzbeschluss

2025/071

 
Abgesetzt
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 9. Widmung  von Straßen  und Wegen nach dem Niedersächsischen
Straßengesetz  (NStrG) in Neustadt  a. Rbge., Stadtteil  Bordenau ,
im Baugebiet " Questhorst ", B-Plan Nr. 965 A , 1. BA

2025/192

 
Frau Czernitzki verliest die Vorlage.
 
Beschluss:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) werden folgende Straßen
a) und b) in dem Stadtteil Neustadt a. Rbge. dem öffentlichen Verkehr ohne Einschränkungen
als Gemeindestraße und c) mit Einschränkungen als Gehweg gewidmet:
 

a) Questhorst, bestehend aus den Flurstücken 346/7, 347/8, 346/11, 345/18, Flur 2,
Gemarkung Bordenau. Die Straße beginnt nördlich der Einmündung der Straße am
Dorfteich und endet in südlicher Richtung nach einer Länge von 116 Metern im
Wendehammer des Flurstücks 345/18 an der westlichen Grenze des Flurstücks
345/19.
 

b) Am Bruchgraben bestehend aus dem Flurstück 343/39, 345/5, Flur 2, Gemarkung
Bordenau. Die Straße beginnt nördlich der Einmündung der Straße am Dorfteich. Die
Straße verläuft ringförmig und endet in südlicher Richtung nach einer Länge von 415
Metern an der Grenze des Flurstücks 343/49.
 

c) Stichweg südlich der Straße Am Bruchgraben, bestehend aus dem Flurstück 343/39,
Flur 2, Gemarkung Bordenau, mit einer Länge von 27 Metern.
 
 

Die Lage der gewidmeten Flächen ergibt sich aus den anliegenden Plänen, die Bestandteil
dieses Beschlusses sind.
 
Beschluss:
 
Der Beschlussvorschlag wird einstimmig angenommen.
 
 
 10. Antrag der Vereinigung  der Freunde  von Haus Rieth e.V. auf

einen Zuschuss  für die Anschaffung  von Materialien  zur
Renovierung  gemäß  der Richtlinie  zur Förderung  von
Jugendarbeit in der Stadt Neustadt a. Rbge.

 

 
Frau Czernitzki erklärt das Konzept des Haus Rieth e.V. und stellt den Antrag vor.
 
Beschluss:
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
 
 
 11. Antrag des Schützenvereins  Bordenau  auf Zuschuss  für

Lichterketten für den Weihnachtsmarkt 
 

 
Frau Czernitzki verliest den Antrag. Aufgrund seiner Funktion im Schützenverein, enthält sich
Herr Stolte. 
 
Beschluss:
 
Der Antrag wird einstimmig, bei einer Enthaltung angenommen.
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 12. Anfragen  

 
a) Frau Reddert erkundigt sich nach Baustellenschildern in Bordenau ohne Baustelle. Herr
Müller beantwortet die Frage. 
 
b) Herr Stolte möchte wissen, ob die Schilder „Neustadt in Europa“ an den Ortseingängen auf
zwei pro Dorf beschränkt sind. Falls nicht, bittet er um ein weiteres Schild am Ortseingang
Dammkrug.
 
 
 
 
 
 
 
   
Der Bürgermeister  Ortsbürgermeister

 
Im Auftrag
 
 
(zgl. Protokoll)
 
 
Neustadt a. Rbge., 24.11.2025
 
 



Volker König, Vereinigung der Freunde von Haus Rieth e.V.  
 
---------- Forwarded message --------- 
Von: Volker König < > 
Date: Sa., 17. Mai 2025, 17:11 
Subject: Antrag auf Zuschuss zur Jugendarbeit 
To: <stadtverwaltung@neustadt-a-rbge.de> 
Cc: <vorstand@hausrieth.de> 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir, die Vereinigung der Freunde von Haus Rieth e.V., beantragen einen Zuschuss zur Jugendarbeit, 
für folgende Projekte: 
- Erneuerung von Fenstern in den Gruppenräumen und im Bad 
- Erweiterung der Photovoltaikanlage 
- Verbesserung des Brandschutzes 
 
Eine Aufstellung zu den erwarteten Kosten siehe Anlage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Vereinigung der Freunde von Haus Rieth e.V. 
Volker König, 1. Vorsitzender 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

STADT 

NEUSTADT AM RÜBENBERGE 

DER BÜRGERMEISTER 

Hausanschrift 

An der Stadtmauer 1 

31535 Neustadt a. Rbge. 

Gläubiger-ID: DE69ZZZ00000005808  

Sparkasse Hannover 

IBAN: DE 10 2505 0180 2000 7870 08  

BIC: SPKHDE2HXXX  

Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG 

IBAN: DE32 2506 9262 0010 1389 00  

BIC: GENODEF1NST  

Hannoversche Volksbank eG 

IBAN: DE80 2519 0001 0200 1497 00 

BIC: VOHADE2HXXX  

 

Antrag auf Zuschuss für die Anschaffung von Materialien zur Renovierung der Gruppenräume im Haus 

Rieth e.V. gem. der Richtlinien zur Förderung von Jugendarbeit in der Stadt Neustadt  

 

Sehr geehrter Herr König,  

 

ich nehme Bezug auf Ihren Antrag und die Kostenaufstellung vom 17.05.2025 für einen Zuschuss zur In-

standsetzung des Vereinshauses in Bordenau, Ricklinger Str. 42 gemäß der o.g. Richtlinien. 

Der Antrag wurde von der Jugendpflege geprüft. Es stehen Haushaltsmittel für Ihren Antrag im Produkt der 

Jugendpflege zur Verfügung. Der Ortsrat der Ortschaft Bordenau muss zuvor Ihrem Antrag zugestimmt. Die 

nächste Ortsratssitzung findet am 18.11.2025 statt.  

 

Sobald der Ortsrat entschieden hat, werde ich mich wieder mit Ihnen in Verbindung setzen.  

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrage 

 

Karin Volkmann 

 

Stadt Neustadt a. Rbge. | Postfach 1163 | 31519 Neustadt a. Rbge. 

Vereinigung der Freunde von Haus Rieth e.V. 

c/o Volker König 

 

 

Stadtjugendpflege 

 
Ansprechperson: Karin Volkmann 

Telefon: 05032 84-52138 

E-Mail: kvolkmann@neustadt-a-rbge.de 

Internet: www.neustadt-a-rbge.de 

 

Besucheradresse: Großer Weg 3 

 31535 Neustadt a. Rbge. 

Telefonzentrale: 05032 84-0 

Sprechzeiten: Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 

 Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 

  

 und nach Vereinbarung 

Ihre Nachricht vom: 28.10.2025  Neustadt a. Rbge. 

Ihr Zeichen:        Mein Zeichen: Zuschüsse/2025 28.10.2025 

 





Kostenvoranschläge Haus Rieth zum Antrag vom 17.5.2025 

 

Solaranlage: Angebot OBI 

 

Fenster 1 und 2, 110 x 78 cm: 

 

  



Fenster 3, 86 x 93 cm 

 

Fenster 4, 1380 x 1420 mm 

 

Feuerlöscher 

 



Schützenverein Bordenau                                                                                 29.10. 2025 

 

Thomas Stolte 

 

31535 Neustadt 

 

 

 

 

 

An den Ortsrat Bordenau 

 

z.Hd.  Frau Andrea Czernitzki 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Ortsrates Bordenau , 

 

der Schützenverein Bordenau organisiert seit einigen Jahren,  mit einer 

inzwischen zusammen gefundenen Gemeinschaft ,den jährlichen Weihnachtsmarkt. 

 

Im letzten Jahr beim aufstellen und schmücken des Weihnachtsbaumes wurde festgestellt, 

das die vorhandenen Lichterketten nicht mehr in Ordnung oder defekt waren. 

Dieses ist sicherlich auch dem Alter der Ketten geschuldet. 

 

Wir möchten daher den Antrag stellen, das der Ortsrat die Kosten für drei neue  wetterfeste 

Lichterketten aus seinen verfügbaren Mitteln übernimmt , damit auch weiterhin alle 

Bordenauer Bürger sich über einen leuchtenen Baum auf dem Kirchplatz  erfreuen können. 

 

 

Der Schützenverein und die Weihnachtsmarktgemeinschaft würden sich über eine 

positive Zustimmung freuen. 

 

Für diesem Fall, bitte ich den Rechnungsbetrag auf das angegebene Konto zu überweisen. 

 

Thomas Stolte 

IBAN :  

BIC: VOHADE2H 

Hannoversche Volksbank 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thomas Stolte 

Schützenverein Bordenau 
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